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A B K Ü R Z U N G S V E R Z E I C H N I S
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Mio. Million

nds. niedersächsisch

NGO Niedersächsische Gemeindeordnung
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A.  Einleitung

„Kommunen gehen auf Schatzsuche“, so titelt die

Zeitschrift Government Computing in ihrer Ausgabe

02/2002 und meint damit die Erfassung und Bewertung

des Kommunalvermögens.

Am 28.02.2002 hat Niedersachsens Innenminister Hei-

ner Bartling in Hannover bei der Vorstellung des

Uelzener Modellprojektes „Einführung der doppelten

kaufmännischen Buchführung“ erklärt 1: Ab 2005, spä-

testens 2011 wird in Niedersachsen die Kamerali-

stik, das bisherige kommunale Haushaltsrecht, durch

eine für den öffentlichen Haushalt modifizierte

kaufmännische Buchführung abgelöst.

Das entstehende, bald reformierte Gemeindewirt-

schaftsrecht betrifft unmittelbar den Aufgabenbe-

reich des Verfassers als Kämmerer einer 7.600 Ein-

wohner zählenden Gemeinde.

Wesentlicher Bestandteil des kommenden Rechtes ist

in allen Modellprojekten in Deutschland die Auf-

stellung einer Bilanz und damit auch die Bewertung

der Aktiva, des Vermögens.

In dieser Arbeit werden Problemstellungen unter-

sucht, die mit der Ersterfassung des kommunalen

Vermögens, insbesondere mit der Bewertung, im Zu-

sammenhang stehen.

Im Detail wird auf die Verhältnisse in Niedersach-

sen eingegangen, die aber im Wesentlichen auf den

gesamten deutschen Rechtsraum übertragen werden

können.

                    
1 http://www.uelzen.de/projekt/contproj417.htm  , S. 5
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Die Ersterfassung und Bewertung des Vermögens wird

personelle und finanzielle Ressourcen der Gemeinden

binden.

Drei Fragen werden dazu gestellt:

1. Sollte eine umfassende Bewertung des Vermögens

erfolgen und wenn ja, welchem Konzept gebührt der

Vorrang (Fragen der Wirtschaftlichkeit)?

2. Sind alle Vermögensteile zu bewerten (was ist zu

bewerten, Frage der Vollständigkeit)?

3. Sind die bewerteten Vermögensteile alle nach den

gleichen Methoden zu bewerten (wie ist zu bewerten,

Fragen der Einheitlichkeit)?

In der Untersuchung wird unter Kapitel I zunächst

die Charakterisierung der Aufgabe mit den zentralen

Begriffen (internes Raster) und den Rahmenbedingun-

gen (externer Rahmen) vorgenommen.

Abschnitt II enthält die Beschreibung des geltenden

Bewertungsrechts nach HGB und nach niedersächsi-

schem Kommunalrecht. Abschnitt III erläutert die

Ansätze der kommunalen Haushaltsreformprojekte.

Schließlich werden unter IV. die zentralen Fragen

ausgewertet.

B.  Die Vermögensbewertung in der  Anfangsbilanz ei-

ner Kommune

I.  Untersuchungsgegenstand

a)  Betriebswirtschaftliche Sicht

1.  Prinzipielle Aufgabenstellung

Die Untersuchung wird aus betriebswirtschaftlichem

Blickwinkel vorgenommen. Es geht dabei vor allem um

die Beurteilung von alternativen Handlungsmöglich-

keiten; welche ist im Hinblick auf das angestrebte

Ziel die bessere, wie werden die knappen Mittel so
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eingesetzt, dass sie dem angestrebten Ziel am mei-

sten nützen 2.

Soziologische, gesamtwirtschaftliche und juristi-

sche Gesichtspunkte haben nur insoweit Bedeutung,

als sie für die Entscheidung einengende Bedingungen

schaffen 3.

Öffentliche Ziele und Zwecke sind das Raster für

die Untersuchung.

2.  Öffentliche Ziele und Aufgaben

Ziele werden üblicherweise als angestrebte Ergeb-

nisse, Zustände oder Ähnliches beschrieben 4.

Ein Rechnungsziel wird als Maßgröße für das Ergeb-

nis, das im Rechnungswesen ermittelt werden soll,

bezeichnet 5.

Allgemeine Ziele der Gemeindewirtschaft sind in den

§§ 1 und 3 NGO formuliert:

Gemäß § 1 I der NGO verwaltet die Gemeinde ihre An-

gelegenheiten mit dem Ziel, das Wohl ihrer Einwoh-

ner zu fördern. In dieser Zielbestimmung kommt die

Gemeinwohlbindung zum Ausdruck 6. Bei seiner Ver-

wirklichung kommt die Betriebswirtschaft ins

Spiel 7.

Gemäß § 3 II NGO haben die Gemeinden ihr Vermö-

gen... so zu verwalten, dass die Gemeindefinanzen

gesund bleiben. Darin sind die Aspekte der Dauer,

der Nachhaltigkeit und der Bestandserhaltung ent-

halten (betriebswirtschaftlich langfristiges Ziel).

Konkreter fixiert § 82 NGO die Zielvorgaben:

Nach § 82 I Satz 1 NGO ist die Haushaltswirtschaft

so zu planen und zu führen, dass die stetige Aufga-

                    
2 Brede, Helmut (2001 a), S. 11
3 Brede, Helmut aaO
4 Brede, Helmut (2001 b), S. 18
5 Schneider, Dieter (1993), S. 194
6 Göke, Wolfgang (2001) in KVR-NGO zu § 1 NGO, S. 18
7 vgl. Brede, Helmut (2001 a), Vorwort S. 1
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benerfüllung gesichert ist (betriebswirtschaftlich

langfristiges, strategisches Ziel). Basis für diese

Regelung ist Art. 28 II Satz 1 GG, der den Gemein-

den das Recht garantiert, alle Angelegenheiten der

öffentliche Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in

eigener Verantwortung zu regeln.

§ 82 I Satz 2 NGO beinhaltet die Verpflichtung, den

Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichge-

wichtes im Sinne von § 1 des Stabilitäts- und

Wachstumsgesetzes aus dem Jahr 1967 nachzukommen

(Gemeinwohlorientierung).

Gemäß § 82 II NGO ist die Haushaltswirtschaft spar-

sam und wirtschaftlich zu führen (betriebswirt-

schaftlich kurzfristiges, operatives Ziel).

Nach § 82 III NGO soll der Haushalt in jedem Jahr

ausgeglichen sein (betriebswirtschaftlich kurzfri-

stiges, operatives Ziel).

Aus Art. 115 I, 2.Satz, 1.Halbsatz GG wird das Ziel

der intergenerativen Gerechtigkeit abgeleitet 8.

Jede Generation soll danach die von ihr verbrauch-

ten Ressourcen mittels Abgaben wieder ersetzen, so

dass sie das von ihrer Vorgänger - Generation emp-

fangene Vermögen uneingeschränkt an die Nachfolger-

Generation übergeben kann. Wegen der Schwierigkei-

ten, Generationen voneinander abzugrenzen, ist das

Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit zum

Prinzip der interperiodischen Gerechtigkeit weiter-

entwickelt worden, wonach die Deckung von Ressour-

cenverbrauch durch Ressourcenaufkommen für jede

Rechnungsperiode gefordert wird. 9

Bei Zielkonflikten gilt als oberstes Ziel die Si-

cherung der stetigen Aufgabenerfüllung 10. So ist

                    
8 Lüder, Klaus (1999) S. 7
9 Lüder aaO
10 Beckhof in KVR-NGO zu § 96, S. 3



-5-

der Grundsatz der Bestandserhaltung im Zusammenhang

mit der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu sehen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die

stetige Aufgabenerfüllung als öffentlich vorgegebe-

nes, gemeinwohlorientiertes Ziel das Tätigwerden

der Kommune dominiert (Sachzieldominanz) im Gegen-

satz zur freieren Zielbestimmung im erwerbswirt-

schaftlichen Bereich (Formalzieldominanz) 11.

Der Ansatz der interperiodischen Gerechtigkeit ist

die Anpassung eines kurzfristigen, operativen Ziels

an die langfristigen, strategischen Ziele von ste-

ter Aufgabenerfüllung und Substanzerhalt.

3.  Öffentliche Zwecke und Adressaten

Der Rechnungszweck eines Rechnungssystems stellt

auf die Wissenswünsche des Empfängerkreises des

Rechnungswesens ab 12.

Von grundlegender Bedeutung ist, dass der Rech-

nungszweck über das Rechnungsziel den Rechnungsin-

halt bestimmt 13.

Wesentliche betriebswirtschaftliche Funktionen ei-

nes Rechnungssystems sind die Informations- und die

Zahlungsbemessungsfunktion 14. Im öffentlichen Be-

reich hat die Zahlungsbemessungsfunktion als Ver-

teiler für Geldauszahlungen nur insoweit Bedeutung,

als es um Steuerzahlungen geht.

Damit verbleibt die Informationsfunktion.

Als Rechnungszweck des Rechnungswesens erwerbswirt-

schaftlicher Unternehmungen wird die Bereitstellung

von Informationen zur Planung, Steuerung und Kon-

trolle angesehen 15. Diese Zweckbestimmungen sind

                    
11 Brede, Helmut (2001 b), S. 15
12 Schneider, Dieter (1993), S. 194
13 Schneider, Dieter (1997), S. 45
14 Eisele, Wolfgang (1997), S. 375
15 Küpper, Hans-Ulrich (2000), S. 349
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auf das (kommunale 16) Rechnungswesen übertragbar,

da auch dort entsprechende Informationsbedarfe ge-

geben seien 17.

Zu unterscheiden ist zwischen externem und internem

Rechnungswesen. Extern und intern wird dabei nach

dem Adressatenkreis definiert.

Externe Bilanzen sind an außerhalb der aufstellen-

den Stelle Stehende gerichtet, die ein gesetzliches

oder vertragliches Recht auf Rechenschaftslegung

haben oder beanspruchen. 18 Das interne Rechnungswe-

sen mit seiner Kosten- und Leistungsrechnung ver-

sorgt das Management mit Informationen zur internen

Steuerung des Betriebs 19.

Nach dem Konzept der KGSt 20 für ein verändertes

kommunales Haushalts- und Rechnungswesen wird sich

im Gegensatz zu den Rechnungssystemen der Privat-

wirtschaft zukünftig ein integriertes Haushalts-

und Rechnungswesen ergeben.

Nach § 1 II NGO (Gemeinde als Gebietskörperschaft)

sind als externe Empfänger die Einwohner (§ 21 I

NGO) und die Eigentümer und sonstigen Berechtigten

von Grundstücken im Gemeindegebiet zu nennen.

Weitere externe Adressaten sind der Gemeinderat,

die Aufsichtsbehörde und bei Steuererklärungen die

Finanzverwaltung.

Interne Adressaten sind z.B. die Verwaltungsfüh-

rung, die Mitarbeiter und die Personalvertretung.

Im Vergleich zum Privatbetrieb wird der Adressaten-

kreis weiter eingeschränkt. Nach § 136 II NGO fin-

det über das Vermögen der Gemeinde kein Insolvenz-

verfahren statt.

                    
16 Einfügung des Verfassers
17 Küpper, Hans-Ulrich (2000), S. 349
18 Eisele, Wolfgang (1997), S. 409
19 Leitlinien Kostenrechnung BW (1997), S. 12
20 KGSt 1/1995, S. 15
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Diese Schutzvorschrift 21 verdeutlicht die Garantie-

stellung des Staates für die Gemeinden und beinhal-

tet damit, dass es bei einem Kredit nicht auf die

Vermögenssubstanz der Gemeinde ankommt, so dass

Kreditgläubiger kaum Interesse an der Rechnungsle-

gung der Gemeinden haben.

Das Informationsinteresse der Adressaten hat auch

finanzielle Hintergründe. Öffentliche Leistungen

und Lasten (z.B. Abgaben) haben einen finanziellen

Wert für den Interessenten.

b)  Vermögen

1.  Definition und Einteilung

Vermögen ist die Summe aller geldwerten Rechte ei-

ner Person. Dazu gehören das Anlagekapital (Eigen-

tum), das Umlaufvermögen (die Forderungen) sowie

alle sonstigen Rechte, die einen in Geld ausdrück-

baren Wert haben 22.

Beim Eigentum wird in den verschiedenen Konzepten

zwischen juristischem und wirtschaftlichem Eigentum

unterschieden. Juristisches Eigentum nach § 903 des

Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) ist die unmittelba-

re rechtliche Herrschaft über eine Sache. Wirt-

schaftliches Eigentum liegt vor, wenn Gegenstände

wie eigene genutzt werden dürfen und für ihren Ver-

lust gehaftet wird 23. Wirtschaftliches und juristi-

sches Eigentum können auseinanderfallen bei Eigen-

tumsvorbehalten, Sicherungsübereignungen, Kommissi-

onsgeschäften, Treuhandverhältnissen, Factoringver-

hältnissen, Leasingverträgen, Pensionsgeschäften,

Bauten auf fremden Grundstücken und unberechtigtem

                    
21 Smollich, Thomas (2001) in KVR-NGO zu § 136 NGO, S. 3
22 Klunzinger, Eugen (2000), S. 49
23 Baetge, Jörg u.a.(2001), S. 135
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Eigenbesitz 24. Den beiden Eigentumsbegriffen folgen

die Vermögensdefinitionen (juristisches und wirt-

schaftliches Vermögen).

2.  Umfang, Vollständigkeit des Vermögens

In einer Bilanz wird das Vermögen auf der Aktivsei-

te abgebildet. Nach § 247 I HGB wird das Vermögen

in Anlage- und Umlaufvermögen unterschieden. Gemäß

§ 246 I Satz 1 HGB besteht das Vermögen aus den ak-

tivierungsfähigen Vermögensgegenständen (Sachen und

Rechten). Die Aktiva enthalten außerdem Rechnungs-

abgrenzungsposten.

Eine vollständige Bilanz ist für Kapitalgesell-

schaften detailliert in § 266 II HGB beschrieben.

Der Vergleich mit den in § 266 II HGB aufgeführten

Aktiva wird dafür verwendet, ob das Vermögen voll-

ständig dargestellt wird. Die zeitliche Rechnungs-

abgrenzung wird nicht untersucht.

c)  Bewertung

Unter Bewertung versteht man die Zuordnung einer

Geldgröße auf bestimmte Güter oder Handlungsalter-

nativen. Höhe und Art des Wertansatzes hängen vom

Zweck der Bewertung ab 25.

Im Gegensatz zum Bilanzansatz, der Bilanzierung dem

Grunde nach, wird die Bewertung als Bilanzierung

der Höhe nach definiert 26.

In Überlegungen und Vorschriften zur Wirtschaft-

lichkeit und Rechnungslegung wurden unterschiedli-

che Bewertungsansätze gefunden. Im Wesentlichen

wird zwischen einer Bewertung nach Anschaffungs- /

Herstellungswerten und Zeitwerten differenziert.

                    
24 Baetge, Jörg u.a.(2001), S. 136
25 vgl. Baetge, Jörg u.a.(2001), S. 155
26 Eisele, Wolfgang (1997),S. 430
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Dahinter stehen die Konzepte Nominalwerterhaltung

und Realwerterhaltung.

„Nominale Kapitalerhaltung heißt Erhaltung eines

geldziffernmäßig bestimmten Ursprungskapitals“ 27.

Das Konzept kommt beim Ansatz von Anschaffungs- und

Herstellungskosten zum Ausdruck.

„Reale Kapitalerhaltung bedeutet Erhaltung eines

geldziffernmäßig bestimmten Ursprungskapitals in

Einheiten gleicher Kaufkraft“ 28. Berücksichtigt

werden Inflation und Deflation. Der Wiederbeschaf-

fungs- oder Tageswert wird als maßgeblicher Ansatz

für die Vermögensermittlung und den realen Kapital-

erhalt gesehen 29.

Die Unterschiede zwischen den Konzepten und ihre

Bedeutung in der Anfangsbilanz einer Kommune sind

das zentrale Thema dieser Untersuchung.

d)  Anfangsbilanz

1.  Bilanzbegriff

Der Begriff der Bilanz wurde in Bilanztheorien und

Bilanzkonzepten unterschiedlich definiert.

Im HGB sind Elemente aus den verschiedenen Bi-

lanztheorien enthalten. Nach dem HGB besteht die

Bilanz aus den Aktiva (dem Vermögen) und den Passi-

va (dem Kapital). In den Reformkonzepten für das

öffentliche Rechnungswesen wird das HGB als Ver-

gleichs- oder „Referenzmodell“ 30 angeführt.

In dieser Untersuchung wird der Bilanzbegriff wie

im HGB verwendet.

2.  Anfangsbilanz / Eröffnungsbilanz

Es geht um die erste Bilanz einer Kommune.

                    
27 Eisele, Wolfgang (1997),S. 388
28 Eisele, Wolfgang (1997), S. 389
29 Baetge, Jörg u.a. (2001), S. 24
30 KGSt 1/1995, S. 26
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Nach Handelsrecht hat der Kaufmann zu Beginn seines

Handelsgewerbes eine, das Verhältnis seines Vermö-

gens und seiner Schulden darstellende, Eröffnungs-

bilanz aufzustellen (§ 242 I Satz 1 HGB).

Bei der ersten Bilanz der Gemeinden werden erstma-

lig neue Rechnungsvorschriften, die sich auf be-

reits bestehende Einheiten im laufenden Betrieb be-

ziehen, angewandt.

Damit entspräche der Begriff ‚Eröffnungsbilanz‘

nach dem HGB diesem Vorgang nicht.

In den Konzepten für das neue kommunale Rechnungs-

wesen wird die erste Bilanz der Kommune allerdings

doch Eröffnungsbilanz genannt. 31 32 33

In dieser Untersuchung werden beide Begriffe syn-

onym, also gleichbedeutend, verwendet.

e)  Kommunen, sachlicher Untersuchungsbereich

Unter Kommunen werden Gemeinden und Gemeindeverbän-

de im Sinne des Art. 28 II GG verstanden. Es han-

delt sich dabei um Gebietskörperschaften. Nicht an-

gesprochen werden andere Träger öffentlicher Aufga-

ben sowie die nach speziellem Recht ausgegliederten

Einrichtungen (Eigenbetriebe, Eigengesellschaften

und Beteiligungen an privatrechtlichen Einheiten).

Der Untersuchungsbereich betrifft also den Kernbe-

reich der kommunalen Verwaltung, Fragen der Gesamt-

bilanz, der Konsolidierung werden nicht erörtert.

Nach § 65 NLO gelten die Vorschriften über die Ge-

meindewirtschaft der NGO einschließlich der Experi-

mentierklausel und erlassenen Rechtsvorschriften

auch für Landkreise. Gemeinden und Landkreise kön-

nen hier ohne Differenzierung behandelt werden.

                    
31 Lüder, Klaus (1999), S. 114
32 NKF, Aktiva, Leitfaden ... in der E r ö f f n u n g s bilanz
33 KGSt 7/1997, S. 20
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f)  Aktuelle Gesetzgebung und Reformprozess,

zeitlicher Untersuchungsbereich

Mit Wirkung vom 01.01.1974 wurden in allen west-

deutschen Bundesländern neue Regeln für das kommu-

nale Haushalts- und Rechnungswesen eingeführt. Die-

se Regelungen sind in wesentlichen Zügen bis heute

(Jahr 2002) gültig. Seit Anfang der 90er Jahre gibt

es Reformbestrebungen.

Der derzeitige Gesetzesstand in Niedersachsen und

die in Modellprojekten in Deutschland schon erprob-

ten Reformansätze werden beschrieben und anhand der

Aufgabenstellung analysiert. Das Land Niedersachsen

hat durch die Experimentierklausel in § 138 NGO

ausdrücklich neue Modelle für das Haushalts-, Kas-

sen- und Rechnungswesen zugelassen.

Einleitend zum aktuellen Gesetzesstand wird das HGB

als Referenzmodell in Grundzügen erläutert.

II.  Vermögen nach geltendem Recht

a)  Handelsgesetzbuch

1.  HGB als Referenzmodell

Nach § 33a des HGrG kann die Buchführung zusätz-

lich 34 nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buch-

führung und Bilanzierung in sinngemäßer Anwendung

der Vorschriften des HGB erfolgen. Diese Vorschrift

wurde im Rahmen der Haushaltsreformen 1997 in das

HGrG eingefügt. Damit wurde der Ansatzpunkt für das

HGB als Referenzmodell geschaffen.

                    
34 zur Hauptbuchführung, Anmerkung des Verfassers



-12-

2.  Vollständigkeit der Bilanz

Nach § 246 I Satz 1 HGB enthält der Jahresabschluss

sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rech-

nungsabgrenzungsposten.

Mit Vermögen ist gemäß § 246 I Satz 2 HGB das wirt-

schaftliche Vermögen gemeint.

In der Bilanz wird beim Vermögen zwischen Anlage-

und Umlaufvermögen unterschieden (§ 247 I HGB).

Eine vollständige Bilanz für Kapitalgesellschaften

enthält § 266 II HGB in der Grobgliederung:

A.  Anlagevermögen

I.  Immaterielle Vermögensgegenstände

II.  Sachanlagen

III.  Finanzanlagen

B.  Umlaufvermögen

I.  Vorräte

II.  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

III.  Wertpapiere

IV.  Schecks, Kassenbestand, ... Guthaben bei Kre-

ditinstituten.

3.  Einheitlichkeit der Bewertung

Die Vermögensbewertung nach HGB basiert auf dem An-

satz der Anschaffungs- und Herstellungskosten  als

Höchstwerte (Nominalwertprinzip, §§ 253 I Sätze 1

und 2).

Sowohl für das Anlagevermögen (§ 253 II Satz 1 HGB)

als auch für das Umlaufvermögen (§ 253 III Satz 1

HGB) sind Abschreibungen anzusetzen.

4.  Weitere Grundsätze für die Bilanzierung

Nach § 238 I Satz 1 HGB ist der Kaufmann verpflich-

tet, ... die Lage seines Vermögens nach den Grund-

sätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) ersicht-

lich zu machen.



-13-

Die GoB werden als unbestimmte Rechtsbegriffe zur

Schließung von Gesetzeslücken und Auslegung von

Zweifelsfragen herangezogen 35.

Sie dienen den Zwecken der Dokumentation und Re-

chenschaft und sollen das Ziel der Kapitalerhaltung

sichern. Nach dem im Wesentlichen unter den Begrif-

fen „Klarheit, Wahrheit, Kontinuität und Vor-

sicht“ 36 zusammengefassten Grundsätzen werden im

Detail aufgeführt die GoB Vollständigkeit, Einheit-

lichkeit, Richtigkeit und Willkürfreiheit, Ver-

ständlichkeit, Relevanz, Stetigkeit und Einzelbe-

wertung.

Relevanz ist als Aspekt der Wirtschaftlichkeit zu

sehen. Die Angaben eines Jahresabschlusses erbrin-

gen für einen Adressaten des Jahresabschlusses ei-

nen Informationsertrag. Eine Steigerung dieses In-

formationsertrages ist ökonomisch nur gerechtfer-

tigt, wenn der zusätzliche Ertrag den zusätzlichen

Aufwand für den Bilanzierenden übersteigt 37.

Die weiter genannten GoB werden unter den Aspekten

der Vollständigkeit, Einheitlichkeit und Relevanz

behandelt.

Als übergeordnetes Prinzip wird der Grundsatz der

Vorsicht 38 genannt. Das wird im Ansatz von Anschaf-

fungs- und Herstellungskosten als Höchstwerten

deutlich.

b)  Niedersächsisches Recht

1.  Vermögen im Sinne des Haushaltsrecht

Vermögen in haushaltsrechtlichem Sinne ist die Ge-

samtheit der Sachen und Rechte, die der Gemeinde

                    
35 Eisele, Wolfgang (1997), S. 423
36 Eisele Wolfgang (1997), S. 423
37 Baetge, Jörg u.a. (2001), S. 106
38 Eisele, Wolfgang (1997), S. 425
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gehören oder zustehen, soweit sie nicht ausdrück-

lich gesondert zu behandeln sind 39.

Nicht zum Vermögen gehören der Kassenbestand 40, die

Forderungen (Kasseneinnahmereste) und geringwertige

Wirtschaftsgüter. Nach der Haushaltssystematik ge-

hört zum Vermögen nur, was unmittelbar aus Finanz-

vorfällen des Vermögenshaushaltes stammt 41.

Das aktuelle Haushaltsrecht stellt damit nicht nur

auf den zivilrechtlichen Vermögensbegriff ab („oder

ihr zustehen“), was dem wirtschaftlichen Vermögens-

begriff nahe kommt, beinhaltet aber Ausnahmen.

2.  Vermögenseinteilung

Neben dem allgemeinen Vermögen bestehen nach § 102

NGO Sondervermögen und zwar Gemeindegliedervermögen

(§ 106 NGO), das Vermögen der rechtlich unselbstän-

digen örtlichen Stiftungen (§ 107 II NGO), wirt-

schaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersön-

lichkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf

Grund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen

geführt werden, rechtlich unselbständige Versor-

gungs- und Versicherungseinrichtungen sowie Treu-

handvermögen nach § 103 NGO.

Auf die Besonderheiten des Sonder- und Treuhandver-

mögens wird in dieser Abhandlung nicht eingegangen.

Es wird nicht wie in der allgemeinen Betriebswirt-

schaft in Anlage- und Umlaufvermögen unterschieden.

Die Regelungen der NGO unterscheiden nach der

Zweckbestimmung (Vermögen, Sondervermögen, Treu-

handvermögen), die der GemHVO unabhängig von der

Zweckbestimmung nach seiner finanzwirtschaftlichen

Bedeutung in Anlagevermögen (Grundstücke,

                    
39 Scheel, Werner und Johannes Steup (1981), S. 145
40 Nach GemHVO, das ist gleichbedeutend mit § 266 II Ziffer B.IV. HGB
41 Scheel, Werner und Johannes Steup (1981), S. 147
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bewegliche Sachen mit Ausnahme der geringwertigen

Wirtschaftsgüter im Sinne des Einkommensteuergeset-

zes, dingliche Rechte) und Finanzvermögen (Beteili-

gungen sowie Wertpapiere, die die Gemeinde zum

Zweck der Beteiligung erworben hat, Forderungen aus

Darlehen, die die Gemeinde aus Haushaltsmitteln ge-

währt hat, Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweck-

verbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

und das von der Gemeinde in ihre Sondervermögen

eingebrachte Eigenkapital, § 46 Nr. 2 GemHVO).

3.  Vermögensansätze

aa)  Nachweispflicht

Gemäß § 96 II Satz 1 NGO sind die (also alle) Ver-

mögensgegenstände pfleglich und wirtschaftlich zu

verwalten und ordnungsgemäß nachzuweisen.

Nach § 100 I Satz 1 NGO ist in der Jahresrechnung

das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich

des Standes des Vermögens ... nachzuweisen.

Gemäß § 142 I Nr. 4 NGO kann die Erfassung, der

Nachweis, die Bewertung und die Abschreibung des

Vermögens ... (Vermögensrechnung) auf kostenrech-

nende Einrichtungen beschränkt werden. Dabei han-

delt es sich nach § 12 GemHVO um solche Einrichtun-

gen, die in der Regel zu mehr als der Hälfte aus

speziellen Entgelten finanziert werden. § 39 GemHVO

hat die Vermögensrechnung nach § 142 I Nr. 4 NGO

auf die kostenrechnenden Einrichtungen beschränkt.

Gemäß § 142 I Nr. 8 NGO kann vom Nachweis des Sach-

vermögens in der Jahresrechnung abgesehen werden.

Nach § 44  I GemHVO wird das Vermögen in Anlagen

zur Jahresrechnung ausgewiesen, kann aber nach § 40

III GemHVO auch in der Jahresrechnung selbst nach-

gewiesen werden.
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In der GemHVO wird unterschieden zwischen allgemei-

nen Bestandsnachweisen und besonderen Nachweisen

(Nachweisen für Finanzanlagen und Anlagenachweisen

für Sachen und grundstücksgleiche Rechte).

bb)  Bestandsverzeichnisse für Grund-

stücke, grundstücksgleiche Rechte

und bewegliche Sachen

Nach § 38 I Satz 1 GemHVO hat die Gemeinde über die

Grundstücke, grundstücksgleichen Rechte und beweg-

lichen Sachen, die ihr Eigentum sind oder ihr zu-

stehen, Bestandsverzeichnisse zu führen. Aus den

Verzeichnissen müssen Art, Menge und Belegenheit

oder Standort ersichtlich sein.

Nach Abs. 2 brauchen Verzeichnisse nicht geführt zu

werden, soweit sich der Bestand aus Anlagenachwei-

sen ergibt, es sich um bewegliche Sachen mit An-

schaffungs- / Herstellungskosten von bis zu 205 €

handelt und wenn der Bestand von Vorräten ausrei-

chend kontrolliert wird oder die Vorräte zum als-

baldigen Verbrauch bestimmt sind.

cc)  Nachweise für Finanzanlagen

Über Forderungen aus Geldanlagen (§ 46 Ziffer 9

GemHVO) und Darlehen sowie über Beteiligungen und

Wertpapiere (§ 46 Ziffer 2, Buchstaben d) und e)

GemHVO) sind nach § 39 GemHVO Nachweise zu führen.

dd)  Anlagenachweise für Sachen und

grundstücksgleiche Rechte

Über Sachen und grundstücksgleiche Rechte, die ko-

stenrechnenden Einrichtungen dienen, muss nach § 39

II GemHVO gesondert für jede Einrichtung ein Anla-

genachweis geführt werden.
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Über Sachen und grundstücksgleiche Rechte, die

nicht kostenrechnenden Einrichtungen dienen, sowie

über sonstige vermögenswerte Rechte kann die Ge-

meinde Anlagenachweise führen (§ 39 III GemHVO).

4.  Wertansätze

aa)  Bestandsnachweise

Für Bestandsnachweise waren bis 1997 keine Wertan-

gaben vorgeschrieben. Mit der Novelle der GemHVO im

Jahre 1997 wurde erstmals festgelegt, dass in den

Bestandsnachweisen die Anschaffungs- und Herstel-

lungswerte oder Zeitwerte mit Datum und Art der

Wertermittlung angegeben werden sollen (§ 39 III

Satz 2 GemHVO  ); aus den Angaben soll jederzeit ei-

ne aktuelle Wertermittlung möglich sein.

Ein Verzicht auf diesen Wertnachweis im Bestands-

verzeichnis, damit eine Abweichung von der Sollvor-

schrift, muss begründet werden. Ein Verzicht auf

den betragsmäßigen Hinweis ist aber kaum begründ-

bar 42. Diese Vorschrift wird in der kommunalen Pra-

xis nicht immer beachtet.

Seit der Änderung aus 1997 ist also ein mit Werten

versehener Nachweis für den größten Teil des kommu-

nalen Vermögens vorgeschrieben.

Allerdings haben bisher nicht alle Bundesländer ei-

ne vergleichbare Vorschrift wie z.B. Hessen in den

§§ 36 und 37 seiner GemHVO 43.

bb)  Nachweise für Finanzanlagen

Forderungen aus Geldanlagen und Darlehen müssen mit

ihrem jeweiligen Stand, Beteiligungen und Wertpa-

                    
42 Wobbe-Zimmermann, Heike u.a. (2001) in KVR-NGO zu § 38 GemHVO, S. 138
43http://www.hessenrecht.hessen.de/gvbl/gesetze/331_Recht_der_Gemeinden/331-
20-GemeindehaushaltsVO/Paragraphen/para36.htm , ...para37.htm
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piere in der Regel mit dem für sie aufgewendeten

Betrag nachgewiesen werden. (§ 39 I Satz 2 GemHVO).

cc)  Anlagenachweise für Sachen und

grundstücksgleiche Rechte

In den Anlagenachweisen für kostenrechnende Ein-

richtungen sind mindestens die Anschaffungs- oder

Herstellungskosten anzusetzen (§ 39 II GemHVO). Das

heißt, es müssen mindestens, dürfen aber auch höhe-

re Werte als die Anschaffungs- und Herstellungsko-

sten zu Grunde gelegt werden.

Im Gebührenrecht nach dem NKAG sind betriebswirt-

schaftliche Grundsätze bei der Vermögensbewertung

zu beachten (§ 5 des NKAG). Danach ist auch der An-

satz von Wiederbeschaffungszeitwerten zulässig.

Nach § 12 GemHVO gilt dieser Bewertungsgrundsatz

auch für kostenrechnende Einrichtungen mit privat-

rechtlicher Entgeltfinanzierung 44. Werden Wiederbe-

schaffungszeitwerte verwendet, so sind nach dem

verbindlichen Muster 12 zu § 39 II GemHVO 45 zusätz-

lich die Anschaffungs- und Herstellungswerte anzu-

geben.

Für die freiwillig geführten Anlagenachweise in

nicht kostenrechnenden Einrichtungen gelten aus

Gründen der Einheitlichkeit ebenfalls die Abs. 2

und 4 des § 39 GemHVO 46 47.

5.  Zusammenfassung

aa)  Vollständigkeit

Formal kann festgestellt werden, dass das Wort Bi-

lanz in der kommunalen Rechnungslegung nicht ver-

                    
44 Scheel, Werner und Johannes Steup (1981), S. 311
45 Haushaltsmuster in Rd.Erl. des MI vom 02.03.1979 (Nds. MBl. S. 445), zu-
letzt geändert durch Rd.Erl. des MI vom 11.12.1997 (Nds. MBl. S. 455)
46 Wobbe-Zimmermann, Heike u.a. (2001) in KVR-NGO zu § 39 III GemHVO, S. 144
47 Scheel, Werner und Johannes Steup (1981), S. 445
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wendet wird, was im Vergleich zu HGB-Vorschriften

auf unvollständige Nachweise auch der Aktiva hin-

weist.

In den in der GemHVO festgelegten Pflichtnachweisen

fehlen gegenüber  § 266 II HGB die Angaben über im-

materielle Vermögensgegenstände, Forderungen aus

Lieferungen und Leistungen und Schecks, Kassenbe-

stand und Guthaben bei Kreditinstituten. Vorräte,

deren Bestandskontrolle gesichert ist, brauchen

ebenfalls nicht aufgenommen zu werden. Sonstige

vermögenswerte Rechte können in Nachweisen festge-

halten werden. Damit besteht keine Verpflichtung

zum vollständigen Vermögensnachweis im Sinne von §

266 II HGB.

Nach § 142 I Nr. 4 NGO in Verbindung mit § 39

GemHVO ist nach niedersächsischem Kommunalrecht ei-

ne Vermögensrechnung nur für die kostenrechnenden

Einrichtungen vorgeschrieben. Damit ist schon im

Kommunalrecht festgelegt, dass die Vermögensrech-

nung nicht vollständig ist.

Scheel/Steup sehen als Idealform des Vermögensnach-

weises eine mit der Haushaltsrechnung verbundene

Vermögensrechnung mit Erfassung, Bewertung und

Fortschreibung der Vermögensgegenstände 48. In die-

sem Sinne ist bisher keiner der Vermögensnachweise

gestaltet, nicht einmal die Anlagenachweise.

bb)  Einheitlichkeit

Im Grundsatz werden die Anschaffungs- und Herstel-

lungswerte zugrunde gelegt. Es sind aber auch Wie-

derbeschaffungszeitwerte (bei Anlagenachweisen in

kostenrechnenden Einrichtungen) und Zeitwerte in

den Bestandsnachweisen zulässig.

                    
48 Scheel, Werner und Johannes Steup (1981), S. 436
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Die Bewertung ist in Niedersachsen damit nicht ein-

heitlich geregelt.

III.  Aktueller Stand der Haushaltsreform

Mit Beschluss vom 23./24.11.2000 hat die IMK Eck-

punkte zu zwei parallelen Regelwerken für ein re-

formiertes Haushaltsrecht beschlossen. Danach geht

es zum Einen um ein weiterentwickeltes kamerales

Haushaltsrecht (Erweiterte Kameralistik) und zum

Anderen um ein Rechnungssystem, das sich an kauf-

männischen Grundsätzen (Doppik) orientiert 49.

Die doppische Variante des IMK-Beschlusses enthält

folgende Eckpunkte für die Vermögensrechnung 50:

- „Für die Buchführung finden ergänzend zum 5. Ab-

schnitt der Gemeindekassenverordnung (GemKVO),

soweit dieser weiter anzuwenden ist, die §§ 238

und 239 HGB Anwendung.

- Pflicht zur Führung eines Inventars und zu jähr-

licher Inventur. Entsprechende Anwendung der In-

ventarerleichterungen nach § 240 III und IV und

§ 241 HGB.

- Anpassung der bisherigen Regeln über Bestands-

verzeichnisse und Anlagenachweise.

- Verbindliche Vorgabe von Nutzungsdauern für be-

stimmte Anlageklassen zur Anwendung bei den Ab-

schreibungen“.

Geprüft wird, ob und inwieweit

- „die „Konzeptionellen Grundlagen des Neuen Kom-

munalen Rechnungswesens” nach Klaus Lüder,

- der KGSt-Bericht Nr. 7/1997 (Auf dem Weg in das

Ressourcenverbrauchskonzept: Die kommunale Bi-

lanz),

                    
49 Rundschreiben NSGB 156/2000, http://www.nsgb.de
50 Strobl, Heinz (2002) in CöV, Gruppe 2, S. 231
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- die Dokumentation des Konzepts für einen doppi-

schen Kommunalhaushalt im Neuen Kommunalen Fi-

nanzmanagement (NKF) der Städte Brühl, Düssel-

dorf, Dortmund, Moers und Münster, Innenministe-

rium Nordrhein-Westfalen u.a.,

- die einschlägigen HGB-Vorschriften“ 51

herangezogen werden können. Alle drei Reformkonzep-

te betonen die vollständige Vermögenserfassung. Zu

den Reformmodellen im Einzelnen:

a)  Neues kommunales Finanzwesen in Nord-

rhein-Westfalen

Im Konzept des nordrhein-westfälischen Innenmini-

steriums, dem „NKF“, erprobt seit August 2000 in

sieben Kommunen in Nordrhein-Westfalen, wird das

wirtschaftliche Eigentum als Ansatzpunkt für die

Vermögenserfassung genommen 52.

Eine Aufteilung nach realisierbarem und anderem

Vermögen wird abgelehnt 53.

Bei der Bewertung werden in der Eröffnungsbilanz

vorsichtig geschätzte Zeitwerte“ 54 und in den Fol-

gebewertungen Anschaffungs- und Herstellungswerte

angesetzt 55. Das NKF lehnt sich sehr stark an das

HGB an und fordert bei Abweichungen vom Referenzmo-

dell eingehende Begründungen.

b)  Konzept der KGSt

Das juristische Eigentum der Kommune ist maßgeb-

lich. 56 Allerdings sind Gegenständen mit Eigentums-

vorbehalt Anderer zu aktivieren 57. Ein differen-

zierter Nachweis für gebundenes und freies Vermögen

                    
51 Strobl, Heinz (2002) in CöV, Gruppe 2, S. 232
52 NKF, Aktiva, Ansatz, Bewertung und Ausweis, S. 13
53 NKF, Aktiva, Ansatz, Bewertung und Ausweis, S. 25
54 NKF, Aktiva, Leitfaden der Eröffnungsbilanz, S. 5
55 NKF, Aktiva, Ansatz, Bewertung und Ausweis, S. 25
56 KGSt 7/1997, S. 16
57 KGSt 7/1997, S. 17



-22-

wird für notwendig erachtet. Allerdings gilt das

nur für den Ansatz selbst, nicht für die Bewer-

tung 58. Die KGSt fordert eine einheitliche Bewer-

tung auf der Grundlage der aktuellen Zeitwerte 59.

Übergeordnetes Prinzip ist die Darstellung der

„wahren Opportunitäten“ beim Ressourcenverbrauch. 60

c)  Das Speyerer Verfahren

Das im Modellprojekt Wiesloch seit 1996 erprobte

Verfahren 61 lässt Ausnahmen vom Vollständigkeits-

prinzip zu, etwa wenn die dem Konzept maßgeblich zu

Grunde liegende Forderung auf Nachweis des Ressour-

cenverbrauchs nicht belegt werden kann (Altvermö-

gen 62).

Grundlage für das Vermögen ist das wirtschaftliche

Eigentum 63. Es wird unterschieden zwischen reali-

sierbarem Vermögen und Verwaltungsvermögen. Während

für das Verwaltungsvermögen grundsätzlich Anschaf-

fungs- und Herstellungswerte zugrunde gelegt wer-

den, sind für das realisierbare Vermögen Veräuße-

rungswerte (Verkehrswert, Kurswert, Marktwert) an-

zusetzen. Übergeordnetes Prinzip ist der Nachweis

des Ressourcenverbrauchs.

IV.  Auswertung der  zentralen Fragen

a)  Einführung der Vermögensrechnung

1.  Grenzaufwand und Grenznutzen

Ist der zusätzliche Aufwand (Grenzaufwand) für Be-

wertung und Erfassung des Vermögens gerechtfertigt?

Wie steht der zusätzliche Aufwand zum zusätzlichen

                    
58 KGSt 7/1997, S. 22
59 KGSt 7/1997, S. 25
60 KGSt 7/1997, S. 19
61 Lüder, Klaus, Christiane Behm und Ulrich Cordes (1998), S. 1
62 Lüder, Klaus (1999), S. 58
63 Lüder, Klaus (1999),S. 42
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Ertrag (Grenzertrag, Grenznutzen)? Diese Grundsatz-

fragen der Betriebswirtschaft werden auch für die

untersuchten Sachverhalte gestellt. Auch wenn das

Ziel der Gemeindewirtschaft nicht erwerbswirt-

schaftlich auf Gewinn ausgerichtet ist, sind die

Ziele Aufgabenerfüllung und Substanzerhalt dann un-

ter den Aspekten Grenzaufwand und Grenzertrag prin-

zipiell anders zu sehen? In der Erwerbswirtschaft

geht es um Gewinnerzielung, das heißt der Ertrag

muss den Aufwand übersteigen. Nach den Vorgaben der

NGO geht es um Substanzerhalt. Das bedeutet, der

Ertrag muss ausreichend sein, um den Aufwand zu

decken. Damit ist lediglich die Marge, die Diffe-

renz zwischen Ertrag und Aufwand der beiden Berei-

che unterschiedlich. Im Grundsatz des monetären

Vergleichs zwischen Aufwand und Ertrag besteht kein

Unterschied.

Gleichermaßen gilt die Frage den Zwecken der Rech-

nung für die Rechnungsadressaten. Wie dargestellt,

hat der Gewinnverteilungsaspekt für den kommunalen

Bereich keine Bedeutung. Hier kommt der im vorher-

gehenden Abs. angesprochene Zielunterschied zwi-

schen Erwerbswirtschaft und kommunaler Wirtschaft

zum Tragen. Der Informationszweck für die Adressa-

ten der Rechnung ist für einen Gewerbebetrieb und

eine Gemeinde identisch. Es unterscheidet sich nur

der Empfängerkreis. Damit besteht auch hier keine

prinzipielle Differenz in der Betrachtung eines

privaten Betriebes und einer Kommune.

Der Unterschied besteht in der Aufgabenstellung

selbst und im Adressatenkreis der Rechnung.

Zu fragen ist nun, worin der zusätzliche Aufwand

für die Vermögensbewertung in der Eröffnungsbilanz

besteht.
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2.  Grenzaufwand beim geltendes Recht in

Niedersachsen

Wie beschrieben, sind nach niedersächsischem Recht

in allen Bestands- und anderen Nachweisen bereits

Werte anzugeben. Ausnahmen bestehen für den Kassen-

bestand, den Bestand der Girokonten, die Forderun-

gen aus dem laufenden Geschäftsbetrieb und den

Nachweis der Vorräte.

Bis auf die Vorräte werden die übrigen Geschäfts-

vorfälle in Form von Kasseneinnahmeresten und dem

Kassenbestand im kassenmäßigen Abschluss nach § 41

I GemHVO schon in der Jahresrechnung nachgewiesen.

Nur für die Vorräte im engeren Sinne 64, darunter

ist das zum Verbrauch in der Gemeindeverwaltung und

den Nebenbetrieben (vor allem Bauhof) bestimmte be-

wegliche Material zu verstehen, entfällt damit eine

Nachweispflicht.

In allen Nachweisen wird nach § 39 GemHVO als Min-

destvorgabe der Anschaffungs- oder Herstellungswert

verlangt. In Bestandsnachweisen kann auch („oder“)

der Zeitwert mit Datum und Art der Wertermittlung

angegeben werden. Eine aktualisierte Wertermittlung

soll daraus jederzeit möglich sein. Damit sind die

Wertveränderungen, vor allem die Abschreibungen, im

Einzelfall auch Zuschreibungen, gemeint.

Geldanlagen und Darlehen müssen den Zeitwert („je-

weiligen Stand“), Beteiligungen und Wertpapiere die

Anschaffungskosten (den „aufgewendeten Betrag“)

enthalten.

Anlagenachweise müssen mindestens die Anschaffungs-

und Herstellungskosten und die Abschreibungen, kön-

nen aber auch zusätzlich noch Wiederbeschaffungs-

zeitwerte enthalten.

                    
64 Scheel, Werner und Johannes Steup (1981), S. 434
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Alle Nachweise enthalten damit die Merkmale Erfas-

sung, Nachweis und Bewertung des § 142 I Nr. 4 NGO.

Lediglich das Merkmal Abschreibung ist bei den Be-

standsnachweisen und den Beteiligungen und Wertpa-

pieren nur bei Bedarf einzusetzen.

Damit ist nach geltendem Recht, von der unbedeuten-

den Ausnahme für die Vorräte abgesehen, schon jetzt

eine vollständige Erfassung mit Wertangaben als

Pflicht für die Gemeinden vorgeschrieben.

Wenn diese Pflicht bisher kaum beachtet wird, be-

steht darin ein Gesetzverstoß.

Bisher nicht verlangt wird ein Verbund mit der

Haushaltsrechnung.

Eine erstmalige Vermögenserfassung mit Bewertung

beinhaltet damit im Wesentlichen die Erfüllung ei-

ner schon jetzt bestehenden gesetzlichen Pflicht.

Nur für die Vorräte wäre ein Erstaufwand für Erfas-

sung und Bewertung erforderlich.

In Bestandsnachweisen muss bei einer Vollvermögens-

rechnung nicht nur ein aktualisierter Ausweis mög-

lich sein, dieser Ausweis muss schon in der Rech-

nung selbst verwirklicht sein. Insoweit wird ein

allerdings minimaler zusätzlicher Aufwand durch den

Ansatz von kumulierten Abschreibungen bis zum Auf-

stellungszeitpunkt der Eröffnungsbilanz entstehen.

Dem Zusatzaufwand stehen jedoch bei einer im Ver-

bund geführten Vermögensrechnung auch Aufwandsent-

lastungen gegenüber. Die bereits im Vermögenshaus-

halt gebuchten Werte als Basis für die Vermögens-

rechnung 65 sind in einem EDV-Rechnungsverbund

„gleich mitgebucht“, müssen also nicht noch einmal

erfasst werden wie bisher.

                    
65 vgl. Scheel, Werner und Johannes Steup (1981), S. 150
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Eine im Verbund geführte Vollvermögensrechnung be-

inhaltet damit gegenüber dem niedersächsischen

Recht nur relativ geringen zusätzlichen Aufwand

gleichzeitig aber auch Einsparungen. Der Zusatzauf-

wand insgesamt ist nur minimal. Das bedeutet, dass

schon ein geringer Grenznutzen den Aufwand für die

Vermögensbuchhaltung in Niedersachsen rechtfertigt.

3.  Grenzaufwand gegenüber früherem Recht

und dem Recht in anderen Bundesländern

Vor 1997 waren in Bestandsnachweisen keine Wertan-

gaben vorgeschrieben. Insoweit ist der Aufwand für

eine erstmalige Bewertung (die Erfassung der Vermö-

gensgegenstände musste auch schon vorher erfolgen)

höher als ab 1997 in Niedersachsen.

Zu dem früheren Recht wurde gegen eine Vollvermö-

gensrechnung angeführt:

Der Aufwand für eine umfassende Vermögensrechnung

und die mit der Bewertung zusammenhängenden Schwie-

rigkeiten habe die in § 38 GemHVO normierten Anfor-

derungen auf eine Mindestmaß beschränkt 66.

Der Nachweis, ob die öffentliche Hand ihre Aufgaben

erfülle, könne mit der Vermögensrechnung nicht er-

bracht werden, da Höhe und Leistungskraft des Ver-

mögens nicht bezifferbar sei. 67

Der Substanzerhalt sei nicht primäre Aufgabe der

kommunalen Finanzwirtschaft. Die Wirtschaftlichkeit

der Verwaltung sei durch die Vermögensrechnung

nicht messbar, da sich ein großer Teil der Haus-

haltswirtschaft außerhalb des Vermögensbereiches

abspiele. Schließlich sei auch der Aufwand bei der

                    
66 Scheel, Werner und Johannes Steup (1981), S. 436
67 Scheel, Werner und Johannes Steup (1981), S. 150
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Vermögensrechnung in Relation zu ihrem Nutzen unan-

gemessen hoch 68.

Dem hält Lüder 69 entgegen, dass die zur Aufgabener-

füllung verwendeten und wieder zu ersetzenden Res-

sourcen in der Kameralistik nicht ausreichend dar-

gestellt werden. Auch der Verzehr des Sachvermögens

sei Aufwand. Die finanzielle Überlebensfähigkeit

eines Gemeinwesens könne auf Dauer nur gesichert

werden, wenn das verzehrte Vermögen wieder ersetzt

wird. Ohne Nachweise aus der Rechnungslegung kann

der Ressourcenverbrauch und das zum Erhalt benötig-

te Ressourcenaufkommen nicht belegt werden.

Die KGSt 70 weist ebenfalls auf die Gefahr der Sub-

stanzverzehr hin, die in der bisherigen Haushalts-

rechnung nicht dokumentiert wird.

Für die Kostenrechnung betont das Innenministerium

BW71, alle Kosten in die Entscheidungen einfließen

zu lassen. Dazu zählt auch der Substanzverbrauch

des langfristig gebundenen Kapitals. Wenn die Daten

der Kostenrechnung unmittelbar in der Haushalts-

rechnung stehen, sinkt der Aufwand gegenüber Re-

cherchen außerhalb der Rechnung.

Das Innenministerium NRW betont im NKF, dass in ei-

ner outputorientierten Haushaltswirtschaft die kom-

munalen Leistungen nur vollständig an den dafür

eingesetzten  Ressourcen gemessen werde können. 72

Den bisherigen Ablehnungsgründen kann weiter entge-

gengehalten werden, dass das Problem der Leistungs-

messung nicht nur beim Vermögensansatz und seiner

Bewertung, sondern auch bei den ganz normalen Haus-

haltsstellen besteht (Verhältnis Input zu Output).

                    
68 Scheel, Werner und Johannes Steup (1981), S. 150
69 Lüder, Klaus (1999), S. 7
70 KGSt 1/1995, S. 10
71 Leitlinien zur kommunalen Kostenrechnung in BW, S. 12
72 NKF, Ziele, Zusammenfassung des Konzepts, Praxiserprobung, S. 4
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Ohne Substanz ist keine Leistung möglich, Substanz-

verminderung bewirkt auch Leistungsverminderung.

Die in Art. 115 GG geforderte Generationengerech-

tigkeit ist zu beachten. Dass ein nicht über Geld-

ströme nachgewiesener Substanzverbrauch doch ein

wesentlicher Teil der finanzwirtschaftlichen Fakto-

ren ist, konnten die Modellprojekte für ein neues

Haushaltsrecht belegen 73.

Zum Aufwand für die Vermögensbuchführung ist anzu-

merken, dass sich dieses Argument auf den informa-

tionstechnischen Zustand der 70er Jahre bei der

Einführung des damals geänderten Haushaltsrechts im

Jahre 1974 bezieht. Die moderne EDV bietet demge-

genüber bessere Möglichkeiten. Der Aufwand für die

Vermögensrechnung ist bei EDV-Einsatz heute nicht

mehr so hoch wie 1974.

Ein weiterer Grund für geringeren Aufwand als noch

in den 70er Jahren, besteht in der Struktur des

geltenden Haushaltsrechts selbst.

Der Vermögenshaushalt ist als Basis für eine Vermö-

gensrechnung konzipiert worden 74.

Die Grundsätze der Einzelveranschlagung von Ausga-

ben nach ihrem Zweck (§ 7 III Satz 1 GemHVO) und

der getrennten Veranschlagung für jedes einzelne

Vorhaben im Vermögenshaushalt (§ 7 III Satz 3

GemHVO)  bilden eine ideale Basis für neue Vermö-

genserfassungen aber auch für alle Nacherfassungen.

Das Prinzip der Einzelveranschlagung im bestehenden

Haushaltsrecht entspricht dem Grundsatz der Einzel-

bewertung nach GoB.

Die nach diesem Grundsatz veranschlagten und danach

gebuchten Beträge bilden als Summenbeträge je Haus-

haltsstelle die Basis für den Aufbau einer Vermö-

                    
73 vgl. Lüder, Klaus, Christiane Behm und Ulrich Cordes (1998), S. 125
74 Scheel, Werner und Johannes Steup (1981), S. 150
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gensrechnung. Da die Jahresrechnungen auch dauernd

aufzubewahren sind (§ 36 II Satz 1 GemKVO), liegen

die Daten seit 1974 vollständig in unmittelbar ver-

wendbarer Form vor. Hinzu kommt als weitere Verein-

fachung, dass die aus dem Vermögenshaushalt entwik-

kelten Anlagenachweise bereits eine Vermögensrech-

nung darstellen, so dass für die kostenrechnenden

Einrichtungen die Vermögensrechnung schon vorhanden

ist. Der Zusatzaufwand besteht also aus der Über-

führung der Daten aus den Haushaltsrechnungen der

Vermögenshaushalte der Jahre ab 1974, soweit sie

nicht schon in Anlagenachweisen erfasst sind. Damit

ist ein Zeitraum von fast 30 Jahren abgedeckt, der

die wesentliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens

ausmacht.

Die Vermögensrechnung als Basis für Kostenrechnun-

gen und Gebührenbedarfsberechnungen bedeutet auch,

dass Informationen, die bisher durch zusätzliche

Nebenrechnungen gewonnen werden mussten, nun unmit-

telbar zur Verfügung stehen. Arbeits- und Kosten-

minderung sind die Folge.

Für die Vermögensbuchführung ist also ein geringe-

rer zusätzlicher Aufwand anzusetzen als noch in den

70er Jahren geschätzt.

4.  Aufwand in Modellprojekten

In den Modellprojekte sind schon erhebliche Beträge

aufgewandt worden. Für die Stadt Uelzen wurde in

der Projektvorstellung am 30.06.2000 ein Betrag von

3,4 Mio. DM 75 genannt, wovon allerdings 2,2 Mio.

DM76 durch Zuweisungen gedeckt sind.

Zu beachten ist, dass hier in Modellprojekten die

Arbeitsvoraussetzungen für andere Kommunen geschaf-

                    
75 Uelzen, Stadt (2001), S. 1
76 Bartling, Heiner (2000), S. 1
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fen wurden, damit einmaliger „Suchaufwand“ entstan-

den ist, der bei den „Nachahmern“ viel geringer

sein wird. Aufgrund der guten Vorarbeiten sind an-

dere Kommunen jetzt in der Lage, mit den Projekt-

vorgaben und den eigenen Unterlagen aus Anlagenach-

weisen, den Zahlen der Vermögenshaushalte ab 1974

und ergänzenden Inventur- und Bewertungsarbeiten

die Eröffnungsbilanz zu erstellen.

5.  Grenznutzen Informationsverbesserung

In der Diskussion über Ansätze im Verwaltungshaus-

halt wird manchmal der Begriff „Kaputtsparen“ be-

nutzt. Gemeint ist damit, dass bei zu niedrigen An-

sätzen für die Vermögensunterhaltung ein Substanz-

verlust eintritt, der dem Grundsatz der Sparsamkeit

und Wirtschaftlichkeit widerspricht.

Ob die Behauptungen stimmen oder nicht, lässt sich

meist nicht belegen, schon gar nicht durch die Zah-

len des kameralen Haushaltes. Bemerkenswert ist

aber, dass für Haushaltspläne, die bei Planaufstel-

lung noch unausgeglichen waren, die Haushaltsansät-

ze der Vermögensunterhaltung bevorzugtes Objekt für

Kürzungen mit dem Ziel des Haushaltsausgleichs

sind.

Unterlassener Erhaltungsaufwand führt auf längere

Sicht zu einer kürzeren Nutzungsdauer. Eine Anpas-

sung der Vermögensansätze in einer Vermögensrech-

nung ist die Folge, ein entsprechend höherer Ab-

schreibungsbetrag auch.

Eine in Zahlen bemessene Information darüber, dass

niedrigere Erhaltungsansätze höhere Abschreibungen

zur Folge haben, versachlicht die Diskussion. Die

Zusatzinformationen aus der Vermögensrechnung sind

sowohl für die Entscheidungsträger als auch für die

interessierte Öffentlichkeit ein Nutzen. Wenn über
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die zusätzlichen Informationen das Vermögen in sei-

ner Substanz gesichert wird, ohne sie aber ein Sub-

stanzverlust eingetreten wäre, ließe sich der Nut-

zen sogar beziffern. Der Grenznutzen besteht in der

vollständigen Information über Ressourcenverbrauch.

Eine weitere Beobachtung aus den letzten Jahren ist

die Ausgliederung aus den Kernhaushalten in Teilbe-

reiche mit eigener Rechnungsführung und entspre-

chender Aufgaben-, Vermögens- und Schuldenteilung.

Der Überblick über die Gemeindefinanzen wird er-

schwert, wenn nicht gar verhindert. Verschiedene

Rechnungssysteme in den Teilsystemen behindern die

Übersicht zusätzlich. Ein Zusammenführen der Daten

in Form einer Konsolidierung vermindert dieses In-

formationsdefizit. Das Zusammenführen setzt aber

voraus, dass der Kernhaushalt eine den meist nach

HGB geführten Ausgliederungen vergleichbare Vermö-

gensrechnung aufweist. Hier besteht der Grenznutzen

in der Einheitlichkeit der Informationen.

Für interne Informationsadressaten besitzt die um-

fassende Darstellung öffentlicher Leistungen da-

durch einen Wert, dass bisher in der Öffentlichkeit

nicht gesehene Leistungen anerkannt werden. Mit der

Anerkennung wird ein Motivationsschub verbunden

sein. Gleiches gilt auch für Gemeinderatsmitglie-

der. Effizientere und effektivere Arbeit bedeutet

auf Dauer Geldnutzen; besseres Ansehen hat auch we-

sentliche soziale Aspekte.

6.  Kosten-,  Nutzenabwägung

In Niedersachsen ist der zusätzliche Aufwand für

die Gemeinden, die sich an die GemHVO gehalten ha-

ben, relativ gering. Aufwandsminderungen bei Ko-

stenrechnungen und Gebührenbedarfsrechnungen kommen
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hinzu. In der Konstellation der vor 1997 geltenden

GemHVO ist der Grenzaufwand höher.

Dem stehen Informationsgewinne gegenüber.

Die Defizite des geltenden Rechts haben zu nicht

erkannten Substanzverlusten geführt, die Übersicht

über den Gesamthaushalt behindert und dazu beige-

tragen, das Ansehen öffentlicher Stellen zu ver-

schlechtern.

Wenn auch der Informationsgewinn nicht exakt bezif-

ferbar ist, so kann doch besser beurteilt werden,

ob eine Gemeinde dauerhaft ihre Aufgaben erfüllt

und eine Generation zu Lasten der anderen wirt-

schaftet.

Der wesentliche Aufwand entsteht einmalig bei der

Ersterfassung. In einer anschließend eingeführten

integrierten Vermögensbuchhaltung ist mit Entla-

stungen gegenüber dem Zustand vorher zu rechnen.

Da der langfristige Grenznutzen den Grenzaufwand

übersteigt, sollte eine in die übrige Buchhaltung

integrierte Vermögensrechnung eingeführt werden.

In den unter Kapitel III b) bis d) beschriebenen

Modellen sind Konzepte für die Einführung der Ver-

mögensrechnung erarbeitet worden, die nun ausgewer-

tet werden.

b)  Vollständigkeit, Aktivierungspflicht

1.  Vermögensbegriff

Nur die KGSt 77 verwendet den juristisches Vermö-

gensbegriff und weicht damit von der handelsrecht-

lichen Bewertung ab. Sowohl das NKF 78 als auch das

Speyerer Verfahren 79 stellen auf das wirtschaftli-

che Vermögen ab.

                    
77 KGSt 7/1997, S. 16
78 NKF, Aktiva, Ansatz, Bewertung und Ausweis, S. 10
79 Lüder, Klaus (1999), S. 42
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Unter dem für die Aufgabenerfüllung wichtigen

Aspekt Substanzerhalt bedeutet jeder Substanzver-

lust, auch der des „nur“ wirtschaftlichen Vermögens

Aufwand für die Kommune. Daher ist betriebswirt-

schaftlich auf das wirtschaftliche Vermögen abzu-

stellen.

2.  Ausnahmen vom Prinzip Vollständigkeit

Alle Konzepte verlangen den vollständigen Vermö-

gensausweis. Ausnahmen gelten in allen Konzepten

für Mindestwerte, meist wie im Steuerrecht ein Wert

von 410 €.

Lüder diskutiert, ob das Altvermögen, dessen An-

schaffungszeitpunkt nicht bekannt ist aus der Akti-

vierungspflicht entlassen werden kann 80. Die Aussa-

gefähigkeit der Rechnung werde dadurch nicht we-

sentlich beeinträchtigt. Zum Infrastrukturvermögen,

vor allem zum Straßenbestand, führt er dazu weiter

aus 81, dass mit dem sukzessiven Ersatz der Vermö-

gensgegenstände und Systemkomponenten nach Durch-

laufen eines Ersatzzyklus ein vollständiger wertmä-

ßiger Ansatz erreicht wird, die Vermögensrechnung

damit von Jahr zu Jahr besser werde.

Das spricht für die Verwendung der Ergebnisse des

Vermögenshaushaltes ab 1974 und den Verzicht auf

zeitlich davor liegende Vermögenswerte. Zum Einen

entsprach die Einteilung in ordentlichen und außer-

ordentlichen Haushalt vor 1974 nicht der Abgrenzung

zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ab

1974 82. So konnten Vermögensvorgänge vor 1974 so-

wohl im ordentlichen als auch im außerordentlichen

Haushalt gebucht werden.

                    
80 Lüder, Klaus (1999), S. 58
81 Lüder, Klaus (1999), S. 63
82 vgl. Scheel, Werner und Johannes Steup (1981), S. 149
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Im Gegensatz zu den Jahresrechnungen sind die für

eine Differenzierung nötigen Belege nicht dauerhaft

aufzubewahren. Eine eindeutige Zuordnung zur Vermö-

gensrechnung ist nach den Rechnungsergebnissen vor

1974 nicht möglich.

Zum Anderen dürften gerade im ländlichen Raum die

in Geld angegeben Werte für die Investitionen nur

einen Teil der Vermögenswerte ausmachen. Vielfache

kostenlose Hilfsdienste der Bürger in den Dörfern

haben die Infrastruktur mit geschaffen. Dieses Ele-

ment hat nach 1974 eine abnehmende Tendenz.

Da die Informationsquellen ab 1974 im Vermögens-

haushalt zur Verfügung stehen, die älteren nicht

herangezogen werden können, sollte die vorgeschla-

gene Ausnahme genutzt werden.

Zur Bewertung des nicht abnutzbaren Sachvermögens

im Verwaltungsvermögen bemerkt Lüder, dass es keine

zusätzlichen Informationen gebe, ob nach Anschaf-

fungs- oder anderen Werten bewertet werde, da eben

kein Substanzverzehr stattfinde 83. Dann könnten die

Ansätze auch ganz entfallen 84. Da es sich nur um

wenige mit nur geringem Aufwand zu verwaltende An-

lagen handelt, sollte aber wegen des damit verbun-

denen Überblickes über das Gesamtvermögen auch das

nicht abnutzbare Sachvermögen in die Vermögensrech-

nung aufgenommen werden.

c)  Einheitlichkeit

1.  Differenzierte Vermögensansätze

Im NKF wird eine Differenzierung zwischen reali-

sierbarem und nicht realisierbarem Vermögen abge-

lehnt, da die Angrenzung schwierig sei 85.

                    
83 Lüder, Klaus (1999) S. 44
84 Anmerkung des Verfassers
85 NKF, Aktiva, Ansatz, Bewertung und Ausweis, S. 22
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Ein Abweichen vom Referenzmodell HGB sollte nur

vorgenommen werden, wenn im Referenzmodell erhebli-

che Schwächen vorlägen oder kommunalspezifische Be-

sonderheiten zu berücksichtigen seien. Beides wird

im NKF verneint.

Sowohl die KGSt 86 als auch das Speyerer Verfahren

befürworten eine Differenzierung.

Die KGSt begründet die Differenzierung mit der Ge-

fahr, gebundenes, für die Leistungserstellung er-

forderliches Vermögen, als Dispositionsmasse anzu-

sehen. Im Speyerer Verfahren wird der differenzier-

te Ansatz durch die differenzierte Bewertung be-

gründet 87.

Die Gemeinde ist an Gesetze gebunden und sachzielo-

rientiert. In den §§ 96 und 97 NGO kommt das in der

Differenzierung des Vermögens zum Ausdruck.

Nach § I 96 NGO sollen Vermögensgegenstände nur er-

worben werden, soweit dies zur Aufgabenerfüllung in

absehbarer Zeit ersichtlich ist. Vermögensgegen-

stände, die die Gemeinde zur Aufgabenerfüllung auf

absehbare Zeit nicht mehr braucht, dürfen nach § 97

NGO veräußert werden. Es ist nicht absehbar, dass

diese Regelungen geändert werden, da sie sowohl den

Aufgabenbezug als auch den Substanzerhalt beinhal-

ten. Es liegt also ein grundsätzlicher kommunalspe-

zifischer Unterschied zum HGB vor, das eine ent-

sprechende Differenzierung nicht vorsieht. Den Ar-

gumenten der KGSt und des Speyerer Verfahrens ist

damit zuzustimmen. Die Ablehnung der Differenzie-

rung im NKF, das eine Abweichung vom HGB nur bei

kommunalen Spezifika zulassen wollte, ist damit

nicht stichhaltig, da spezifische Besonderheiten

der Kommunen gegeben sind.

                    
86 KGSt 7/1997 S. 22
87 Lüder, Klaus (1999), S. 50 ff.



-36-

Bei eng begrenzter Zuordnung der Vermögensgegen-

stände zum realisierbaren Vermögen ist die Abgren-

zung kein Problem. Bei der Befragung eines Haupt-

verwaltungsbeamten durch den Verfasser 88, konnte

der Verwaltungsleiter ohne Recherchen alle Sachen

der Gemeinde nennen, die im Speyerer Verfahren dem

realisierbaren Vermögen zuzuordnen sind. Das Ergeb-

nis wurde durch intensive Nachforschung in den Un-

terlagen der Gemeinde bestätigt. Auch wenn es sich

um eine kleine Gemeinde (7.600 Einwohner) handelt,

ist das Ergebnis doch überzeugend.

2.  Differenzierte Bewertungen

Im NKF wird konsequent aus dem einheitlichen Vermö-

gensansatz her eine einheitliche Bewertung gefor-

dert, für die Eröffnungsbilanz aber abweichend von

der sonstigen Bewertung nach Anschaffungs- und Her-

stellungskosten eine Bewertung nach Wiederbeschaf-

fungszeitwerten. Während für die ständige Bewertung

als Grund für die Anschaffungskosten die Einfach-

heit und Willkürfreiheit genannt wird 89, gelten

diese Gründe bei der Ersterfassung nicht.

Begründet wird die Verwendung des „vorsichtig ge-

schätzten Zeitwert“ in der Eröffnungsbilanz einer-

seits mit der Übernahme von Wiederbeschaffungszeit-

werten aus Gebührenbedarfsberechnungen 90 und ande-

rerseits mit der Aufwandsminderung 91 bei der Er-

sterfassung.

Die KGSt nimmt keine Bewertungsdifferenzierung vor.

Alle Vermögensgegenstände werden nach aktuellen

Wiederbeschaffungskosten bewertet. Begründet wird

                    
88 Befragung des Gemeindedirektors der Gemeinde Katlenburg-Lindau, Karl-Heinz
Hagerodt am 27.02.2002
89 NKF, Aktiva, Ansatz, Bewertung und Ausweis, S. 18
90 NKF, Aktiva, Leitfaden der Eröffnungsbilanz, S. 1
91 NKF, Zusammenfassung des Konzepts, Praxiserprobung, S. 22
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das mit dem Grundsatz der Opportunitäten 92. Das be-

deutet, dass das Vermögen jederzeit einem anderen

Zweck zugeführt werden kann und daher die einer

entgangenen Nutzung entsprechenden Erträge als Auf-

wand zu werten sind.

Im Speyerer Verfahren wird das realisierbare Vermö-

gen zu aktuellen Zeitwerten angesetzt, während für

das nicht realisierbare die Anschaffungs- und Her-

stellungswerte zu Grunde zu legen sind.

Begründet wird die Differenzierung mit den unter-

schiedlichen Aufgaben der Vermögensteile. Das nicht

realisierbare Vermögen dient der stetigen Erfüllung

der Kommunalaufgaben, das realisierbare aber nicht,

kann daher auch veräußert werden. Als Finanzie-

rungspotenzial ist aber der realisierbare Wert ent-

scheidend. Das nicht realisierbare Vermögen wurde

von den Nutzern direkt oder indirekt über Abgaben

aufgebracht, soll daher während der Nutzungszeit

nicht noch einmal über die Anpassung der Vermö-

gensansätze zu Abgabenbelastungen führen. 93

Im NKF selbst wird der Ablehnung der Zeitwerte nach

Einführung einer Vermögensrechnung beim Einsatz von

Zeitwerten in der Eröffnungsbilanz widersprochen.

Als Argument des NKF gegen Zeitwerte für realisier-

bares Vermögen nach dem Speyerer Verfahren wurde

speziell der willkührbehaftete Einsatz von In-

dexwerten angeführt 94.

In der Eröffnungsbilanz lässt das NKF selbst aber

Berechnungen nach Indexwerten zu 95. Die angeführte

Aufwandsminderung durch Verwendung von Zeitwerten

tritt nicht ein bei Einsatz der Ergebnisse aus Ver-

mögenshaushalten der Vorjahre. Während hier die

                    
92 KGSt 7/1997, S. 19
93 vgl. Lüder, Klaus (1999), S. 43
94 NKF, Aktiva, Ansatz, Bewertung und Ausweis, S. 18
95 NKF, Aktiva, Leitfaden der Eröffnungsbilanz, S. 34, 40, 54
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Werte als Anschaffungskosten schon vorhanden sind,

müssen Zeitwerte für das in der Regel nicht markt-

gängige Verwaltungsvermögen erst über Schätzungen,

Rückrechnungen usw. ermittelt werden. Die Übernahme

von Zeitwerten, die in Gebührenbedarfsberechnungen

enthalten sind, ist nicht aufwändiger als die Über-

nahme der Anschaffungs- und Herstellungwerte, da in

den den Bedarfsberechnungen zu Grunde liegenden An-

lagenachweisen beide Werte enthalten sind.

Die Opportunitätsüberlegung der KGSt wird der Auf-

gabenstellung der Kommunen, die Verfassungsrang

hat, nicht gerecht. Für das gebundene Vermögen be-

steht eben nicht die Alternative des Verkaufs oder

anderweitiger Verwertung, deswegen ist es ja gebun-

den. Auch aus Überlegungen für den Aufwand einer

Vermögensermittlung gelten die Argumente gegen den

Ansatz von Zeitwerten. Für das realisierbare Vermö-

gen besteht hier aber doch eine Besonderheit: Oft

liegen die Zeitwerte schon vor. So werden Baugrund-

stücke jedes Jahr mit aktuellen Durchschnittskauf-

preisen der Katasterämter bewertet. Häufig liegen

Gutachten für verkaufbare Häuser vor. So ist in der

oben angeführten Anfrage in Katlenburg-Lindau fest-

gestellt worden, dass nur für ein freies Objekt

kein neueres Gutachten vorlag.

Die Differenzierung in freies und gebundenes Vermö-

gen wird in § 97 NGO gefordert. Danach darf das

Vermögen nur zum vollen Wert verkauft werden. Da

hier durch NGO-Vorgabe ohnehin der volle Wert, das

ist der aktuelle Zeitwert 96, angesetzt werden muss,

bedeutet die Übernahme dieser bekannten Werte in

die Vermögensrechnung keinen Mehraufwand.

                    
96 vgl. Beckhof, Heiner (2001), in KVR-NGO zu § 97 NGO, S. 2
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Auch die Verwendung des freien Vermögens zur Vermö-

gensumschichtung oder sogar für laufende Zwecke 97,

gemäß § 97 NGO zum vollen Wert, spricht hier für

Bewertungen nach Zeitwerten.

Die unterschiedlichen Ergebnisse der Bewertung nach

Anschaffungs- und Herstellungskosten einerseits und

Zeitwerten andererseits für die Kapitalerhaltung

werden in den Anlagen 1 und 2 aufgezeigt.

Eine gemischte Finanzierung mit Eigenkapital und

Fremdkapital und Einsatz der als Ersatz für die Ab-

schreibungen eingenommenen Erträge zunächst für

Kredittilgungen, dann für den Ersatz des Eigenkapi-

tals, wird unterstellt. Bei der Berechnung nach

Zeitwerten sind eine Preissteigerung von 2% und

nachgeholte Abschreibungen wegen der Zeitwertanpas-

sung für vergangene Jahre ohne Ansatz von Zinsef-

fekten berücksichtigt. Festgestellt wurde:

Bei der Bewertung nach Anschaffungskosten ist nach

Nutzungsende das Fremdkapital zurückgezahlt und das

Eigenkapital steht nominal wieder zur Verfügung.

Bei einer Preissteigerung hat sich der reale Wert

des Eigenkapitals vermindert. Für eine Ersatzbe-

schaffung steht real weniger Eigenkapital zur Ver-

fügung als am Anfang. Das Kapital wurde real ver-

mindert. Ein Substanzverlust ist eingetreten.

Beim Ansatz aktualisierter Zeitwerte wurde das

Fremdkapital zurückgezahlt, das Eigenkapital wurde

vermehrt, allerdings mehr als zum Inflationsaus-

gleich nötig wäre und zwar um so mehr, als Fremdka-

pital eingesetzt wurde, ein als Leverage-Effekt 98

bekanntes Ergebnis.

Das Fremdkapital wird nominal zur Verfügung ge-

stellt, wie es für einen Kommunalkredit üblich ist,

                    
97 vgl. Wobbe-Zimmermann, Heike u.a. (2001) in KVR-NGO zu § 22 GemHVO, S. 106
98 Baetge, Jörg u.a. (2001), S. 9
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und ist damit auch nur nominal zu tilgen. Die In-

flation wirkt sich auf das Fremdkapital nicht aus.

Die Anpassung der jeweiligen Zeitwerte und der Er-

satz der aktualisierten Abschreibungen bezieht sich

auf den vollen Kapitaleinsatz. Damit ist der Ertrag

höher als die reale Belastung durch die Inflation.

Eine überproportionale Erhöhung des Eigenkapitals

ist die Folge.

Eine Ersatzinvestition benötigt nominal wieder das

gleiche Fremdkapital, was aber real eine Verbesse-

rung zum Vorzyklus bedeutet.

Nun sind die Fremd- und Eigenkapitalanteile wegen

des geltenden Gesamtdeckungsprinzips nicht für je-

des Teilvermögen bekannt. Wenn aber weder ein Sub-

stanzverlust noch eine reale Verbesserung eintreten

soll, ist auch weder ausschließlich von den An-

schaffungswerten noch von den aktuellen Tageswerten

auszugehen, sondern eine Kombination begründet.

NKF und Speyerer Verfahren haben differenzierte

Vermögensbewertungen. Die Bewertung der KGSt (Zeit-

werte) bedeutet eine Substanzmehrung, was der For-

derung nach (nur) Substanzerhalt nicht entspricht.

Beim NKF ist die Differenzierung nur bis zum Ende

des ersten Zyklus nach Abschreibung der Werte der

Eröffnungsbilanz berücksichtigt, danach wird nur

noch nach Anschaffungskosten bewertet, was einen

Substanzverlust bedeutet. Nur das Speyerer Verfah-

ren wird der Kombinationsüberlegung im Grundsatz

gerecht.

Substanzerhalt könnte auch auf andere Weise gesi-

chert werden, etwa durch Verzinsung des Eigenkapi-

tals in Höhe der Preissteigerung oder durch Ver-

pflichtung zum Haushaltsüberschuss in Höhe der rea-

len Eigenkapitalminderung. Der Anspruch des „ehrli-
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chen Haushalts“ 99 spricht dafür den Ansatz den Auf-

wand dort anzusetzen, wo er entsteht, nämlich in

der Vermögensrechnung.

C.  Zusammenfassung

Ein lückenhaftes, den vollständigen Aufwand für die

Leistungserstellung nicht erfassendes, kommunales

Rechnungswesen, das den Erhalt der Gemeindesubstanz

nicht sichert, damit die stetige Aufgabenerfüllung

gefährdet, muss verbessert werden.

Die Einführung der vollständigen Vermögensrechnung

ist zur Verbesserung der Information interner und

externer Adressaten nötig.

Der Aufwand für den erstmaligen Einsatz insbesonde-

re die Erstellung einer Eröffnungsbilanz ist spezi-

ell in Niedersachsen geringer als meist angenommen

wird. Aber auch nach älterem Recht und in anderen

Bundesländern, die keine Bewertung in Bestandsnach-

weisen vorschreiben, ist der Aufwand niedriger als

oft befürchtet.

Eine ähnliche Aufgabenstellung wie im erwerbswirt-

schaftlichen Bereich spricht für die Übernahme we-

sentlicher Teile des Handelsrechtes aus dem HGB.

Die Besonderheiten des Kommunalrechts, insbesondere

die Aufgabendominanz, sind bei der Vermögensrech-

nung zu berücksichtigen. Eine Unterscheidung in

freies und gebundenes Vermögen ist möglich und

sinnvoll. Das gilt für Ansatz und Bewertung.

Zum Substanzerhalt  ist eine gemischte Bewertung

nach Anschaffungs– und Zeitwerten erforderlich.

Nur das Speyerer Verfahren erfüllt diese Anforde-

rungen.

Mit den vorhandenen Projektdokumentationen und dem

Wissen über das geltende Haushalts- und Kommunal-

                    
99 = Motto des Uelzener Projektes, Uelzen, Stadt (2002), Folie 4
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recht sind Kommunen schon heute in der Lage, ihre

Eröffnungsbilanz zu erstellen.

Die Zeitvorgabe 01.01.05 in Niedersachsen kann ein-

gehalten werden.

Nun können denn die Gemeinden auf Schatzsuche ge-

hen, wie die Zeitschrift zu Anfang titelte. Die er-

ste Schätze sind dabei überraschend schon entdeckt:

Die Vermögenshaushalte der Jahre ab 1974.

Dieses kostbare Material, für das im Speyerer Ver-

fahren die Ausnahme von der vollständigen Erfassung

des Altvermögens vor 1974 schon angelegt ist, soll-

te die Basis für die Vermögensrechnung bilden.

Für die Eröffnungsbilanz bei Einsatz des Speyerer

Verfahren wird daher empfohlen:

1. Erfassung des eng begrenzten realisierbaren Ver-

mögens mit Zeitwertermittlung für die erste Bilanz.

2. Überleitung der Anlagenachweise mit Anschaf-

fungs- und Herstellungswerten sowie den kumulierten

Abschreibungen in die Eröffnungsbilanz.

3. Übernahme der nicht durch 1. und 2. abgedeckten

Vermögenswerte aus den Vermögenshaushalten ab 1974

als Anschaffungs- und Herstellungswerte, Festlegung

der Vermögensnutzungszeiten und Einsatz der daraus

ermittelten kumulierten Abschreibungen zum Eröff-

nungszeitpunkt in der Anfangsbilanz der Kommune.
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Kapitalerhaltung bei alternativem Ansatz von

- Anschaffungs- und Herstellungswerten (Anlage 1)

     - Wiederbeschaffungswerten (Anlage 2)

Anschaffungs- und Herstellungswerte -Anlage 1-
Eröffnungsbilanz

Aktiva 100,0 Passiva 100,

Buchhaltung
Anlage- Anf.Best. 100,0 10,0 AfA AfA 10,0 60,0 Anf.Best. EigenKap.
Vermögen 10,0 Erträge

Kasse Anf.Best. 0,0
Erträge 10,0 10,0 Tilgung Tilgung 10,0 40,0 Anf.Best. FremdKap.

Schlussbilanz = Eröffn.bilanz 2. Jahr
Anlage- 90,0 60,0 EigenKap.
Vermögen
Kasse 0,0 30,0 FremdKap.

Buchhaltung
Anlage- Anf.Best. 90,0 10,0 AfA AfA 10,0 60,0 Anf.Best. EigenKap.
Vermögen 10,0 Erträge

Kasse Anf.Best. 0,0
Erträge 10,0 10,0 Tilgung Tilgung 10,0 30,0 Anf.Best. FremdKap.

Schlussbilanz = Eröffn.bilanz 3. Jahr
Anlagev. 80,0 60,0 EigenKap.
Kasse 0,0 20,0 FremdKap.
...
...
Schlussbilanz = Eröffn.bil. 10. Jahr
Anlagev. 10,0 60,0 EigenKap.

Kasse 50,0 0,0 FremdKap.

Buchhaltung
Anlageve Anf.Best. 10,0 10,0 AfA AfA 10,0 60,0 Anf.Best. EigenKap.

10,0 Erträge

Kasse Anf.Best. 50,0
Erträge 10,0 0,0 Tilgung Tilgung 0,0 0,0 Anf.Best. FremdKap.

Schlussbilanz
Anlagev. 0,0 60,0 EigenKap.

Kasse 60,0 0,0 FremdKap.

Eigenkapital Fremdkapital

Anfan g 60,0 Quelle: ei gene Anfan g 0,0
Ende 60,0         Aufstellung Ende 0,0

Mehr 0,0 Mehr 0,0
Mehr % 0,0 Mehr % 0,0
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Wiederbeschaffungswerte bei 2 % Inflation        -Anlage 2-
Erläuterung

der Werte unter
Anlagevermögen

1.  Betrag = fortgeschriebener WB – Basis
2.  Betrag = neue Jahresabschreibung
3.  AfA inkl. Nachgeholter AfA für Vorjahre

Eröffnun gsbilanz
Aktiva 100,0 Passiva 100,0

Buchhaltun g
Anla ge- Anf.Best. 100 , 0 10 , 0 AfA AfA 10 , 0 20 , 0 Anf.Best. Ei genKap.
Vermögen 10,0 Erträ ge

Kasse Anf.Best. 0,0
Erträ ge 10,0 10,0 Til gung Til gung 10,0 80,0 Anf.Best. FremdKa p.

Schlussbilanz = Eröffnun gsbil. 2. Jahr
Anla gev. 90 , 0 20 , 0 Ei genKap.
Kasse 0,0 70,0 FremdKa p.

Buchhaltun g
Anla gev. Anf.Best. 90 , 0 10 , 4 AfA AfA 10 , 4 20 , 0 Anf.Best. Ei genKap.

102,0 WBAnp. 2,0 10,4 Erträ ge
10,2 2,0 WBAn p.

Kasse Anf.Best. 0,0
Erträ ge 10,4 10,4 Til gung Til gung 10,4 70,0 Anf.Best. FremdKa p.

Schlussbilanz = Eröffnun gsbil. 3. Jahr
Anla gev. 81 , 6 22 , 0 Ei genKap.
Kasse 0,0 59,6 FremdKa p.

Buchhaltun g
Anla gev. Anf.Best. 81 , 6 10 , 8 AfA AfA 10 , 8 22 , 0 Anf.Best. Ei genKap.

104,0 WBAnp. 2,0 10,8 Erträ ge
10,4 2,0 WBAn p.

Kasse Anf.Best. 0,0
Erträ ge 10,8 10,8 Til gung Til gung 10,8 59,6 Anf.Best. FremdKa p.

Schlussbilanz = Eröffnun gsbil. 4. Jahr
Anal gev. 72 , 8 24 , 0 Ei genKap.
Kasse 0,0 48,8 FremdKa p.
....
Eröffnun gsbil. 10. Jahr
Anla gev. 11 , 7 37 , 2 Ei genKap.
Kasse 25,4 0,0 FremdKa p.

Buchhaltun g
Anla gev. Anf.Best. 11 , 7 14 , 1 AfA AfA 14 , 1 37 , 2 Anf.Best. Ei genKap.

119,5 WBAnp. 2,3 14,1 Erträ ge
12,0 2,3 WBAn p.

Kasse Anf.Best. 25,4
Erträ ge 14,1 0,0 Til gung Til gung 0,0 0,0 Anf.Best. FremdKa p.

Schlussbilanz
Anla gev. 0 , 0 39 , 5 Ei genKap.
Kasse 39,5 0,0 FremdKa p.

Anlagevermögen = Gesamtkapital
Anfan g 100,0 (20 EK + 80 FK)

Ende 119,5 (39,5 EK + 80 FK)
Mehr 19,5 Quelle: eigene Aufstellung

Mehr in % 19,5

Eigenkapital
Anfan g 20,0 5,0 = GK / EK

Ende 39,5
Mehr 19,5

mehr in % 97,5 5,0 = mehr GK % / mehr EK % , leverage-Effekt
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tungsvorschriften, öffentliches Auftragswesen, Vorrang

des EU-Gemeinschaftsrechts, Vergabgrundsätze –RdErl.

des MI v. 26.02.1974 (Nds. GVBl. S. 465), zuletzt geän-

dert durch RdErl. Des MI v. 06.03.2001 (Nds. GVBl. S.

311) und RdErl. Des MI v. 12.06.2001 (Nds. MBl. S. 414)

Neufassung der Vorschriften über die Gliederung und Grup-

pierung der Haushaltspläne der Gemeinden und –Landkrei-

se mit Anlagen und Haushaltsmustern –RdErl. Des MI vom

02.03.1979 –34.2-10300/2-(Nds. MBl. S. 445), zuletzt

geändert durch Rd.Erl. des MI vom 11.12.1997 (Nd. GVBl.

S. 455), mit Ergänzungen durch RdSchr. Des Niedersäch-

sischen Landesverwaltungsamtes – Statistik –
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Erklärung gemäß § 8 Abs. 4 der Prüfungsordnung für die Ertei-
lung des Verwaltungs-Diploms betriebswirtschaftlicher Fach-
richtung an der Verwaltung und Wirtschafts-Akademie Göttingen:

„Hiermit versichere ich, dass die vorliegende Arbeit von mir
selbständig und ohne unerlaubte Hilfe angefertigt worden ist,
insbesondere, dass ich alle Stellen, die wörtlich oder annä-
hernd wörtlich aus Veröffentlichungen entnommen sind, durch
Zitate als solche kenntlich gemacht habe.“

Northeim, 25.04.2002

Heinz Zietlow
Am Roten Stiege 4
37154 Northeim
Telefon: 0 55 51 / 91 16 56

Anstellungsbehörde
Gemeinde Katlenburg-Lindau
Bahnhofstraße 6
37191 Katlenburg-Lindau
Telefon: 0 55 52 / 99 37 27
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